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Anhang 4 (zu § 5 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2)

Oberflächengewässer: 
Anforderungen an die Einstufung des ökologischen Zustands 

1 
Die Einstufung des ökologischen Zustands der Oberflächenwasserkörper ist in den Begriffsbestimmungen der nach-
stehenden Tabelle 1 allgemein dargestellt. Für die Einstufung der Oberflächenwasserkörper der Kategorien Flüsse
und Seen sind die Tabellen 2 und 3, für künstliche oder erheblich veränderte Oberflächenwasserkörper ist die
Tabelle 4 zugrunde zu legen. 

Normative Begriffsbestimmungen zur Einstufung des ökologischen Zustands und des ökologischen Potentials

Tabelle 1: Allgemeine Begriffsbestimmungen für den Zustand von Flüssen und Seen

Im Folgenden wird eine allgemeine Bestimmung der ökologischen Qualität gegeben. Zur Einstufung sind als Werte
für die Qualitätskomponenten des ökologischen Zustands bei der jeweiligen Kategorie von Oberflächengewässern die
Werte der nachstehenden Tabellen 2 bis 4 anzuwenden.

Gewässer, deren Zustand schlechter als mäßig ist, werden als unbefriedigend oder schlecht eingestuft.

Gewässer, bei denen die Werte für die biologischen Qualitätskomponenten des betreffenden Typs oberirdischer Ge-
wässer stärkere Veränderungen aufweisen und die Biozönosen erheblich von denen abweichen, die normalerweise bei
Abwesenheit störender Einflüsse mit dem betreffenden Oberflächengewässertyp einhergehen (Referenzbedingungen),
werden als unbefriedigend eingestuft.

Gewässer, bei denen die Werte für die biologischen Qualitätskomponenten des betreffenden Typs oberirdischer Ge-
wässer erhebliche Veränderungen aufweisen und große Teile der Biozönosen, die normalerweise bei Abwesenheit stö-
render Einflüsse mit dem betreffenden Oberflächengewässertyp einhergehen (Referenzbedingungen), fehlen, werden
als schlecht eingestuft.

Sehr guter Zustand Guter Zustand Mäßiger Zustand

Allgemein Es sind bei dem jeweiligen Ober-
flächengewässertyp keine oder
nur sehr geringfügige anthropo-
gene Änderungen der Werte für
die physikalisch-chemischen
und hydromorphologischen Qua-
litätskomponenten gegenüber
den Werten zu verzeichnen, die
normalerweise bei Abwesenheit
störender Einflüsse mit diesem
betreffenden Typ einhergehen
(Referenzbedingungen).

Die Werte für die biologischen
Qualitätskomponenten des
Oberflächengewässers entspre-
chen denen, die normalerweise
bei Abwesenheit störender Ein-
flüsse mit dem betreffenden Typ
einhergehen, und zeigen keine
oder nur sehr geringfügige Ab-
weichungen an (Referenzbedin-
gungen).

Die typspezifischen Bedingun-
gen und Gemeinschaften sind
damit gegeben.

Die Werte für die biologischen
Qualitätskomponenten des
Oberflächengewässertyps ober-
irdischer Gewässer zeigen gerin-
ge anthropogene Abweichungen
an, weichen aber nur in gerin-
gem Maße von den Werten ab,
die normalerweise bei Abwesen-
heit störender Einflüsse mit dem
betreffenden Oberflächengewäs-
sertyp einhergehen (Referenzbe-
dingungen).

Die Werte für die biologischen
Qualitätskomponenten des
Oberflächengewässertyps wei-
chen mäßig von den Werten ab,
die normalerweise bei Abwesen-
heit störender Einflüsse mit dem
betreffenden Oberflächengewäs-
sertyp einhergehen (Referenzbe-
dingungen). Die Werte geben
Hinweise auf mäßige, anthropo-
gene Abweichungen und weisen
signifikant stärkere Störungen
auf, als dies unter den Bedin-
gungen des guten Zustands der
Fall ist.
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